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Patent'Zinkeitfrä$ina$d)ine.
®urcß bie beftänbig teurer roerbenben Slrbeitsîrafte

tritt immer meßr baS SBebürfrtiä in ben SSörbergrunb,
burcß finnreicß fonfiruierte Mafcßinen bie ißrobuttion
billiger ju geftalten. IBoßt- bei feiner anbern Mafcßine
ift biefeS in bem Maße ber gall, toie bei ber non ber
beîanntett ?!Jîafd^inenfabrif £iolzfcßeiter & |>egi in
ßüricß III fabrizierten unb in allen Kulturftaaten
patentierten gitttenfräSmafcßine. ®i«fe mit ben neueften
Skrbefferungen auSgeftatteté 3intenfräSmafcßine, meiere
non allen bisherigen Çabrifaten abroeid)t, bient jum
©cßneiben non offenen, l>alb unb ganz oerbecften fcßroal»
benfeßroanzförtnigen $inîen m ©cßublaben unb Giften
unb ift unentbehrlich für Möbel» unb 23aufcßteineoeien,
Kiftenfabriîen, SBaggott» unb ïïutomobilfabriîen. SDurcß
eine ebenfo einfache, mie pral'tifcß regulierbare 93erfd)te=

bung eines ©cßlittenS roirb eine matßematifcß genaue
Einteilung ber ßittfenab'ftänbe erhielt unb jubem ift bie

Mafcßine fo fonftruiert, baf3 biejenigen ©tüde, to eiche
bie ßinfenteilung beeinfluffen, leicht nacßgeftetlt roerben
föntiett, fobaß bie Leitung immer epaft bleibt.

infolge biefer äußerft ptaftifeßen Dienlonftruftion ift
man im ©tanbe, bie benîbar fauberfte unb genauefte
2Irbcit herjuftetlen unb roirb für abfolut genaue ineinan»
ber paffenbe ßinleti ©arantie übernommen. 93ei ben bis
jeßt Mannten Mafdjinen zum prüfen oon ginîen erfolgt bie
ben Slbftanb zroifcßen ben fftnfen regelnbe ißerfcßiebung
mittelft 3aßnfiange, roelcher MecßaniSmttS lein genaues
23erfct)ieben geftattet, fobaß mit btefen ültern fonftruierten
3tnfenftäSmafcßinen nach l'urjer $eit genaue gleichmütige
3inîenabftânbe nicïjt mehr gefeßnitten roerben tonnen.
SSon biefer gitdenfräSmafcßine jeboeß finb Mafd)inen
bereits über brei Satire im ©ebraueß unb arbeiten heute
noch abfolut genau unb zur ootlften .ßufrtebenheit. S)iefe
Mafcßine ift, roie bie Slbbilöung geigt, äufjerft einfach
unb bie £)anbßabung fehr leicht oerftänblicß im ©egett»
faße ju ben bisher beîanntett fotnplijierten unb both
unpraftifeßen Mafcßinen biefer 9lrt. Mit Seicßtigteit
l'önnen mit biefer Mafcßine burcß einen geübten Arbeiter
Zirla 150 ©cf)ublaben im Slag geginït roerben. ®ie
größte zu zmlenbe breite betrügt 6,50 mm.

3/coß biefer hier aufgeführten bebeutenben SSorteile

gegenüber ben bisher fonftruierten Mafcßinen biefer 2trt

ftellt fief) ber fßreiS obenbrein noef) roefentlicE) billiger
unb ïann bie 2lnfcßaffung biefer Mafcßine baßer aßen

Qntereffenten beftenS empfohlen roerben.

Zürcher Katttcttaïe Hraftverteiluitgsanläge.
®ie îantonale föaubireftion richtet an bie gürcf)eri=

feßen ©emeinberüte folgenbeS KreiSfcßreiben über bie tan»
tonale KraftoerteilungSanlage :

„ES ift 3huen befannt, baß ber fRegierungSrat bent
KantonSrate eine Shortage für @rrid)tung einer t'anto»
nalen KrafloerteiluitgSanlage eingereicht hat.

®ie tantonSrätlicße Kommiffton, ber bie Prüfung
beS projettes übertragen ift, hat bie regierungSrätlidje
fßorlage einftimmig als zeitgemäß begrüßt, aber befeßloffen,
bem KantonSrate ben Erlaß eines befonbern ©efeßeS
über bie ©lef'trizitätSroerte beS KantonS 3üricß, baS ber
SßoHSabftimmung unterliegt, zu beantroorten. ©obann
roirb bie Kommiffion bem KantonSrate feßon auf bie

nüchfte ©ißung (23. ^Dezember) ben Eintrag ftellen, bent

fRegierungSrcti geflößt auf Sirtitel 31, .fftffer 5, ber Kan»

tonSoerfaffung oorläufig einen Krebit oon gr. 250,000
Zur 33efcßaffung ber notroenbigften Seitungsmaterialien
(.^olzftangen, Küpferöräfjten ttfro.) zu beroidigen.

®ie tantonSrätlicße Kommiffion ift mit betn 3tegie=

rungSrat ber Ueberzeugung, baS 3^<f)er 93olf toerbe

feine ßuftimmung zu bent SSorgeßen ber 93eßörben itt
biefer für Sanbroirfcßaft, Qnbuftrie unb ©enterbe gleich
roicf)tigen ffrage nic£)t oerfagen.

Qnzroifcßen roerben roir bie nötigen Vorarbeiten fo
förbern, baß roir in ber Sage fein roerben, ©emeinben,
©enoffenfeßaften unb fßrioaten atsbalb naeß 3lnnahme
beS ©efeßeS bezießungSrocife nad) enbgültiger ©rteilung
ber Srebite beftimmte ©irontlieferungSofferten zu mad)en.

®er 3eitpunft beS föeginneS ber f'antoualen @itergie=
lieferung îann nod) nidjt genau angegeben roerben. ®er
Kanton 3üri<h roirb bel'anntlicl) für ben Einfang eteftrifeße
©nergie com Sllbularoerî ber ©tabt ßüridß zur Verteil
lung an bie ©emeinben ufro. beziehen. ®iefeS Kraft=
roerï roirb auf .fperbft 1909, fpäteftenS grühiaßr 1910,
in betrieb gefetjt roerben; auf biefen ßeitpunft îann
audß bie ftaailidfe Energielieferung beginnen. Slucß bie

„Motor" 21.^©. roirb oorauSficßtlich ttießt roefenttieß
früßer neue ©tromabneßmer bebienen îonnen, ba ißr
bieS erft nad) Eröffnung beS SöntfdßroerteS, Enbe 1908
ober im Saufe beS QaßreS 1909 möglich fein bürfte.

SSBir wollen nießt unterlaffen, barauf ßinzuroeifen, baß
ber ©trontbezug oon ber fantonalen SßerteilungSanlage
geroiffe Vorteile bieten roirb, ba ber Kanton bei feiner
©tromlieferung nießt auf eine große Vettbile, fonbern
auf möglicßft billige unb itt alle Sleile beS KantonS
reießenbe iöerforgung mit eleîtrifdjer Energie traeßtet.
ES ntuß babei auf ben 2lnfd)luß möglicßft oieler ©e=

meinben gereeßnet roerben unb roir hoffen guoerftcßtlicf),
bie ©emeinben unb ißre 93eßörben roerben uns bei ber
^Durchführung biefer oollSroirtfdiaftlicß fo bebeutfamen
Aufgabe naeß Slrüften unterfiüßen unb inSbefonbere nicht
neue ©tromlieferungSoerträge mit prioaten Sffiert'en ab»

fdjließeu, nur beSmegea, toeil biefe oovauSficßtlicß einige
Monate früßer als bie îantonale 23erteitungSaiilage
roerben eleltrifdße Energie abgeben îottnen.

Slucß mit ber ©erlängerung befteßenber langfriftiger
©tromlieferungSoerträge follten bie ©emeinben im eigenen
^ntereffe möglicßft zurüdhalten, ba ber Kanton, roenn
einmal bie ftaattieße Kraftoerteilung befdjloffen ift, zmei=

fetloS in wenigen 3ctß*en ein großes ftaatlicßeS Kraft»
roerf befißen roirb.

©eßließlid) erfudßen roir bie ©emeinberüte, ber be=

reitS oon prioater. ©eite mit Eleftrizität oerforgten ©e=

meinben, uns bis Enbe ®ezember Ibßßriften ißrer
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Patent Anke«ftäwa;»ine.
Durch die beständig teurer werdenden Arbeitskräfte

tritt immer mehr das Bedürfnis in den Vordergrund,
durch sinnreich konstruiertes Maschinen die Produktion
billiger zu gestalten. Wohl- bei keiner andern Maschine
ist dieses in dem Maße der Fall, wie bei der von der
bekannten Maschinenfabrik Holzscheiter K, Hegi in
Zürich III fabrizierten und in allen Kulturstaaten
patentierten Zinkenfräsmaschine. Diese mit den neuesten
Verbesserungen ausgestattete Zinkenfräsmaschine, welche
von allen bisherigen Fabrikaten abweicht, dient zum
Schneiden von offenen, halb und ganz verdeckten schwal-
benschwanzförmigen Zinken an Schubladen und Kisten
und ist unentbehrlich für Möbel- und Bauschreinereien,
Kistenfabriken, Waggon- und Automobilfabriken. Durch
eine ebenso einfache, wie praktisch regulierbare Verschie-

bung eines Schlittens wird eine mathematisch genaue
Einteilung der Zinkenabstände erzielt und zudem ist die

Maschine so konstruiert, daß diejenigen Stücke, welche
die Zinkenteilung beeinflussen, leicht nachgestellt werden
können, sodaß die Teilung immer exakt bleibt.

Infolge dieser äußerst praktischen Neukonstruktion ist
man im Stande, die denkbar sauberste und genaueste
Arbeit herzustellen und wird für absolut genaue meinan-
der passende Zinken Garantie übernommen. Bei den bis
jetzt bekannten Maschinen zum Fräsen von Zinken erfolgt die
den Abstand zwischen den Zinken regelnde Verschiebung
mittelst Zahnstange, welcher Mechanismus kein genaues
Verschieben gestattet, sodaß mit diesen ältern konstruierten
Zinkenst äsmaschinen nach kurzer Zeit genaue gleichmäßige
Zinkenabstände nicht mehr geschnitten werden können.
Von dieser Zinkenfräsmaschine jedoch sind Maschinen
bereits über drei Jahre im Gebrauch und arbeiten heute
noch absolut genau und zur vollsten Zufriedenheit. Diese
Maschine ist. wie die Abbildung zeigt, äußerst einfach
und die Handhabung sehr leicht verständlich im Gegen-
satze zu den bisher bekannten komplizierten und doch
unpraktischen Maschinen dieser Art. Mit Leichtigkeit
können mit dieser Maschine durch einen geübten Arbeiter
zirka 150 Schubladen im Tag gezinkt werden. Die
größte zu zinkende Breite beträgt 6,50 mm.

Trotz dieser hier aufgeführten bedeutenden Vorteile
gegenüber den bisher konstruierten Maschinen dieser Art

stellt sich der Preis obendrein noch wesentlich billiger
und kann die Anschaffung dieser Maschine daher allen
Interessenten bestens empfohlen werden.

Zürcher kantonale ksiMverteilungsanlage.
Die kantonale Baudirektion richtet an die zürcheri-

schen Gemeinderäte folgendes Kreisschreiben über die kan-
tonale Krastverteilungsanlage:

„Es ist Ihnen bekannt, daß der Regierungsrat dem
Kantonsrate eine Vorlage für Errichtung einer kanto-
nalen Krastverteilungsanlage eingereicht hat.

Die kantonsrätliche Kommission, der die Prüfung
des Projektes übertragen ist, hat die regierungsrätliche
Vorlage einstimmig als zeitgemäß begrüßt, aber beschlossen,

dem Kantonsrate den Erlaß eines besondern Gesetzes

über die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, das der
Volksabstimmung unterliegt, zu beantworten. Sodann
wird die Kommission dem Kantonsrate schon auf die

nächste Sitzung (23. Dezember) den Antrag stellen, dem

Regierungsrat gestützt auf Artikel 31, Ziffer 5, der Kan-
tonsverfassung vorläufig einen Kredit von Fr. 250,000
zur Beschaffung der notwendigsten Leitungsmaterialien
(Holzstangen, Kupferdrähten usw.) zu bewilligen.

Die kantonsrätliche Kommission ist mit dem Regie-
rungsrat der Ueberzeugung, das Zürcher Volk werde
seine Zustimmung zu dem Vorgehen der Behörden in
dieser für Landwirschast, Industrie und Gewerbe gleich
wichtigen Frage nicht versagen.

Inzwischen werden wir die nötigen Vorarbeiten so

fördern, daß wir in der Lage sein werden, Gemeinden,
Genossenschaften und Privaten alsbald nach Annahme
des Gesetzes beziehungsweise nach endgültiger Erteilung
der Kredite bestimmte Stromlieferungsofferten zu machen.

Der Zeitpunkt des Beginnes der kantonalen Energie-
lieferung kann noch nicht genau angegeben werden. Der
Kanton Zürich wird bekanntlich für den Anfang elektrische
Energie vom Albulawerk der Stadt Zürich zur Vertei-
lung an die Gemeinden usw. beziehen. Dieses Kraft-
werk wird auf Herbst 1909, spätestens Frühjahr 1910,
in Betrieb gesetzt werden; auf diesen Zeitpunkt kann
auch die staatliche Energielieferung beginnen. Auch die

„Motor" A.-G. wird voraussichtlich nicht wesentlich
früher neue Stromabnehmer bedienen können, da ihr
dies erst nach Eröffnung des Löntschwerkes, Ende 1908
oder im Laufe des Jahres 1909 möglich sein dürfte.

Wir wollen nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß
der Strombezug von der kantonalen Verteilungsanlage
gewisse Vorteile bieten wird, da der Kanton bei seiner

Stromlieferung nicht auf eine große Rendite, sondern
auf möglichst billige und in alle Teile des Kantons
reichende Versorgung mit elektrischer Energie trachtet.
Es muß dabei auf den Anschluß möglichst vieler Ge-
meinden gerechnet werden und wir hoffen zuversichtlich,
die Gemeinden und ihre Behörden werden uns bei der
Durchführung dieser volkswirtschaftlich so bedeutsamen
Aufgabe nach Kräften unterstützen und insbesondere nicht
neue Stromlieferungsverträge mit privaten Werken ab-
schließen, nur deswegen, weil diese voraussichtlich einige
Monate früher als die kantonale Verteilungsanlage
werden elektrische Energie abgeben können.

Auch mit der Verlängerung bestehender langfristiger
Stromlieferungsverträge sollten die Gemeinden im eigenen
Interesse möglichst zurückhalten, da der Kanton, wenn
einmal die staatliche Kraftverteilung beschlossen ist, zwei-
fellos in wenigen Jahren ein großes staatliches Kraft-
werk besitzen wird.

Schließlich ersuchen wir die Gemeinderäte, der be-

reits von privater. Seite mit Elektrizität versorgten Ge-
meinden, uns bis Ende Dezember Abschriften ihrer


	Patent-Zinkfräsmaschine

